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  GZ. ZRV/0024-Z2L/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Beschwerde der Stadtgemeinde X. vom 

16. Dezember 2004 gegen die Berufungsvorentscheidung des Zollamtes Linz vom 

2. Dezember 2004, Zl. 500/21187/2004, betreffend Säumniszuschläge entschieden: 

Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben und die aus den Bescheiden vom 

2. November 2004, 3. November 2004 und 4. November 2004, GZ. 123, in die 

Berufungsvorentscheidung übernommene Festsetzung von Säumniszuschlägen wie folgt 

abgeändert: 

Bescheid vom 2. November 2004 Säumniszuschlag: 1.301,13 Euro

Bescheid vom 3. November 2004 Säumniszuschlag: 650,57 Euro

Bescheid vom 4. November 2004 Säumniszuschlag: 650,57 Euro

Das als Beilage angeschlossene Berechnungsblatt bildet einen Bestandteil dieses 

Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

Das Zollamt Linz schrieb der Beschwerdeführerin (Bf.) mit Bescheid vom 28. Oktober 2004, 

Zl. 500/123, gem. § 201 BAO für die in den Kalenderjahren 1999 bis 2003 in einer 

Massenabfalldeponie langfristig gelagerten Abfälle, für welche gem. § 3 Abs. 1 Z 1 des 

Altlastensanierungsgesetzes (BGBl. Nr. 299/1989 idgF, ALSAG) die Altlastenbeitragsschuld 

entstanden sei, einen Altlastenbeitrag in der Höhe von 95.341,52 Euro zur Entrichtung vor. 
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Mit Bescheid vom 2. November 2004 wurde gemäß § 217 Abs. 1 und Abs. 2 BAO ein erster 

Säumniszuschlag in Höhe von 1.906,83 und mit Bescheiden vom 3. November 2004 und 

4. November 2004 gemäß § 217 Abs. 1 und 3 BAO ein zweiter und dritter Säumniszuschlag in 

der Höhe von jeweils 953,42 Euro festgesetzt. 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Berufung beantragte die Bf. die Aufhebung der 

vorgenannten Bescheide und gem. § 217 Abs. 7 BAO die Nichtfestsetzung in eventu 

Herabsetzung der Säumniszuschläge. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, die Bf. sei 

bis 31. Dezember 2003 Betreiberin einer Hausabfalldeponie, auf welcher unter anderem auch 

das auf den Gemeindestraßen anfallende Kehrgut abgelagert worden sei, gewesen. Da es sich 

bei Kehrgut augenscheinlich um bodenähnliches Material handle, welches spezifische 

Verunreinigungen aufweise, sei dieses Material hinsichtlich der Altlastenabgabe als 

verunreinigtes Bodenmaterial eingestuft worden und der Altlastenbeitrag gemäß dieser 

Zuordnung entrichtet worden. 

Im Zuge einer Überprüfung durch die zuständige Behörde im Herbst 2002 sei die Bf. erstmals 

mit der Ansicht der Abgabenbehörde konfrontiert worden, dass es sich bei diesem Material 

gemäß Altlastensanierungsgesetz um sonstige Abfälle handle und hiefür eine höhere Abgabe 

zu entrichten wäre. Gleichzeitig sei ihr vom zuständigen Bearbeiter vorgeschlagen worden, 

eine Klärung der Angelegenheit durch einen entsprechenden Feststellungsbescheid der 

Bezirkshauptmannschaft herbeizuführen. 

Nachdem das Material der Frühjahrskehrung auf dessen Schadstoffgehalt untersucht worden 

sei, habe die Bf. mit Eingabe vom 25. April 2003 beantragt, das anfallende Kehrgut gem. 

§ 6 Abs. 1 lit.1a oder 1b ALSAG einzustufen. Nachdem die Bezirkshauptmannschaft das 

betreffende Material entgegen dem Antrag der Bf. in die Kategorie "sonstige Abfälle" 

eingestuft habe, habe die Bf. dagegen Berufung erhoben, welche jedoch vom Amt der 

oberösterreichischen Landesregierung mit Bescheid vom 24. September 2003 abgewiesen 

worden sei. 

Mit Bescheid des Zollamtes Linz vom 28. Oktober 2004 sei eine Nachzahlung von insgesamt 

95.341,52 Euro festgesetzt worden, welche auch unverzüglich angewiesen worden sei. 

Weiters seien vom Zollamt die drei bekämpften Bescheide betreffend Säumniszuschlag 

erlassen worden. 

Gemäß § 217 Abs. 7 BAO seien auf Antrag des Abgabepflichtigen Säumniszuschläge insoweit 

herabzusetzen bzw. nicht festzusetzen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden träfe, 

insbesondere insoweit bei nach Abgabenvorschriften selbst zu berechnenden Abgaben kein 

grobes Verschulden an der Unrichtigkeit der Selbstberechnung vorliege. 

Nach Ansicht der Bf. liege hinsichtlich der Unrichtigkeit der Selbstberechnung kein grobes 

Verschulden vor, da sämtliche Altlastenabgaben mit Ausnahme des Kehrguts stets 
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gewissenhaft und richtig berechnet worden und die Abgaben selbst stets fristgerecht 

entrichtet worden seien. Die Unrichtigkeit bzw. falsche Bemessung der Abgabe hinsichtlich 

des Kehrguts sei erst nach längeren Behördenverfahren festgestanden. Vor diesem Zeitpunkt 

habe es aus Sicht der Bf. keine Anhaltspunkte für eine Zuordnung von Kehrgut in die 

Kategorie "sonstige Abfälle" gegeben. Auch nach längerem Studium der Gesetzesmaterie samt 

Erläuterungen und diversen Veröffentlichungen seien keine Anhaltspunkte für eine andere 

Berechnung zu finden gewesen, sodass kein grobes Verschulden vorliege. 

Nachdem die ausstehenden Nachzahlungen von der Abgabenbehörde erst zu berechnen 

gewesen wären und der entsprechende Abgabenbescheid der Bf. erst am 2. November 2004 

zugestellt worden sei, das heißt vor diesem Zeitpunkt der Bf. nicht bekannt gewesen sei, in 

welcher Höhe sich die Abgabenschuld bewegt habe, könne auch hinsichtlich der Säumnis kein 

grobes Verschulden vorliegen. Deshalb werde nunmehr im Rahmen der Berufung der Antrag 

auf Nichtfestsetzung in eventu auf Herabsetzung der Säumniszuschläge gestellt. 

Mit der an das "Stadtamt" gerichteten Berufungsvorentscheidung des Zollamtes Linz vom 

2. Dezember 2004, Zl. 500/21187/2004, wurde die Berufung im Wesentlichen mit der 

Begründung abgewiesen, die Beitragsschuldnerin habe die Beiträge in den 

Kalenderjahren 1999 bis 2003 nicht bis spätestens am 15. Tag des auf das Kalendervierteljahr 

zweitfolgenden Kalendermonats ordnungsgemäß angemeldet und entrichtet, weshalb die 

Säumniszuschläge zu Recht festgesetzt worden seien. 

Dagegen richtet sich die als Vorlageantrag bezeichnete Beschwerde gem. § 85c Abs. 1 ZollR-

DG. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, die Bf. habe einen entsprechend begründeten 

Antrag auf Herabsetzung der Säumniszuschläge gestellt. In der angefochtenen 

Berufungsvorentscheidung sei aber auf die Bestimmung des § 217 Abs. 7 BAO, insbesondere 

auf die Verschuldensfrage nicht eingegangen worden. 

Über die Beschwerde wurde erwogen: 

Bei den von der Bundesrechenzentrum GmbH erstellten erstinstanzlichen Bescheiden über die 

Festsetzung von Säumniszuschlägen handelt es sich um automationsunterstützt erlassene 

Erledigungen (§ 96 letzter Satz BAO). Zur Problematik der automationsunterstützten 

Bescheidausfertigung führte der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 

14. Dezember 2006, Zl. 2005/14/0014, aus, dass auch eine behördliche Entscheidung, die zu 

Gänze automationsunterstützt, also maschinell und programmgesteuert (vgl. § 4 Z. 7 DSG 

2000) erfolgt, dann (verfassungs-)rechtlich zulässig ist, wenn die Eingabe der 

entscheidungsrelevanten Daten (also sämtliche Sachverhalts- und Tatbestandselemente) und 

die Programmsteuerung (also der Subsumtionsvorgang) durch die zuständige Behörde oder 

einen von ihr Beauftragten (Dienstleister) erfolgt. Der Ansicht, dass die Programmierung einer 
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Datenverarbeitungsanlage, mit deren Hilfe automationsunterstützte Bescheide erlassen 

werden dürfen, von der Verwaltungseinheit erfolgen müsse, die für die Erhebung sachlich und 

örtlich zuständig sei, konnte der Verwaltungsgerichthof nicht folgen. Auch unter dem 

Gesichtspunkt des Rechtsschutzes sei in Bezug auf den letzten Satz des § 96 BAO insoweit 

kein Defizit auszumachen, weil es dem Abgabepflichtigen nicht verwehrt sei, seine Rechte im 

Rechtszug gegen die bescheiderlassende Behörde wahrzunehmen. 

Die vorliegende Beschwerde ist aber auch nicht deshalb zurückzuweisen, weil der 

angefochtene Bescheid an das "Stadtamt" anstatt richtig an die "Stadtgemeinde" adressiert 

ist. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 25.5.1992, 

Zl. 91/15/0085; 16.12.1994, Zl. 92/17/0102) steht die unrichtige Anführung eines 

(prozessual) nicht rechtsfähigen Organs eines Rechtsträgers anstelle des Rechtsträgers selbst 

als Adressat eines abgabenrechtlichen Bescheides jedenfalls dann dem richtigen 

Bescheidverständnis nicht im Wege, wenn in einem konkreten Fall unter Berücksichtigung der 

objektiven Rechtslage und der Begründung des Bescheides schon für die Betroffenen nicht 

mehr zweifelhaft sein kann, dass die Verwaltungsbehörde eine bescheidmäßige Erledigung 

gegenüber dem Rechtsträger selbst treffen wollte und getroffen hat. Dies hat zur 

Voraussetzung, dass eindeutig und offenkundig bloß ein Fehler in der Bezeichnung des 

Bescheidadressaten, also ein Vergreifen im Ausdruck und damit eine gemäß § 293 Abs. 1 BAO 

berichtigungsfähige (wenn auch allenfalls noch nicht bescheidmäßig berichtigte) Unrichtigkeit 

gegeben ist.  

Auch im vorliegenden Beschwerdefall hat sich die Behörde bei der Bezeichnung des 

Bescheidadressaten in der Berufungsvorentscheidung bloß vergriffen. Da die erstinstanzlichen 

Bescheide an die beschwerdeführende Gemeinde gerichtet wurden und dieser als juristischer 

Person des öffentlichen Rechts, die nur durch ihre Organe handeln kann, auch die im 

Rechtsbehelfsverfahren vom Stadtamt gestellten und vom Bürgermeister gefertigten 

Anbringen zuzurechnen sind, war die beschwerdeführende Gemeinde auch Berufungswerberin 

bzw. Beschwerdeführerin und damit im Sinne des § 78 Abs. 1 BAO Partei des 

Rechtsbehelfsverfahrens erster und zweiter Stufe bzw. im Sinne des Abs. 3 dieser 

Gesetzesstelle Partei des gesamten Abgabenverfahrens. Ihr gegenüber war daher die 

Berufungsvorentscheidung gemäß § 85b Abs. 3 ZollR-DG zu treffen. Der angefochtene 

Bescheid ist somit der beschwerdeführenden Gemeinde gegenüber nicht ins Leere gegangen. 

Die von ihr erhobene Beschwerde an den Unabhängigen Finanzsenat erweist sich daher als 

zulässig. 

Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d), nicht spätestens am 

Fälligkeitstag entrichtet, so sind gemäß § 217 Abs. 1 BAO nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen Säumniszuschläge zu entrichten.  
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Gemäß § 217 Abs. 2 BAO beträgt der erste Säumniszuschlag 2% des nicht zeitgerecht 

entrichteten Abgabenbetrages.  

§ 217 Abs. 3 BAO: Ein zweiter Säumniszuschlag ist für eine Abgabe zu entrichten, soweit sie 

nicht spätestens drei Monate nach dem Eintritt ihrer Vollstreckbarkeit entrichtet wird. Ein 

dritter Säumniszuschlag ist für eine Abgabe zu entrichten, soweit sie nicht spätestens drei 

Monate nach dem Eintritt der Verpflichtung zur Entrichtung des zweiten Säumniszuschlages 

entrichtet ist. Der Säumniszuschlag beträgt jeweils 1% des zum maßgebenden Stichtag nicht 

entrichteten Abgabenbetrages. Die Dreimonatsfristen werden insoweit unterbrochen, als nach 

Abs. 4 Anbringen oder Amtshandlungen der Verpflichtung zur Entrichtung von 

Säumniszuschlägen entstehen. Diese Fristen beginnen mit Ablauf der sich aus Abs. 4 

ergebenden Zeiträume neu zu laufen. 

Gemäß § 217 Abs. 4 BAO sind Säumniszuschläge für Abgabenschuldigkeiten insoweit nicht zu 

entrichten, als  

a) ihre Einhebung gemäß § 212a ausgesetzt ist,  

b) ihre Einbringung gemäß § 230 Abs. 2, 3, 5 oder 6 gehemmt ist, 

c) ein Zahlungsaufschub im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz nicht durch Ausstellung eines 

Rückstandsausweises (§ 229) als beendet gilt, 

d) ihre Einbringung gemäß § 231 ausgesetzt ist. 

Bemessungsgrundlage des Säumniszuschlages ist die nicht (rechtzeitig) entrichtete 

Abgabenschuldigkeit, dies unabhängig davon, ob die Festsetzung der Stammabgabe 

rechtmäßig ist oder die maßgebliche Selbstberechnung der Stammabgabe richtig ist (Ritz, 

BAO³, § 217, Tz 4). 

Im Beschwerdefall steht außer Streit, dass die den Säumniszuschlägen zugrunde liegende und 

fällig gewordene Altlastenbeitragsschuld erst am 29. November 2006 entrichtet worden ist. 

Die Fälligkeit ergibt sich aus § 9 Abs. 2 ALSAG. 

Diese Bestimmung lautet: 

"Der Beitragschuldner hat spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf das 

Kalendervierteljahr (Anmeldungszeitraum) zweitfolgenden Kalendermonates eine Anmeldung 

bei dem für die Einhebung zuständigen Hauptzollamt einzureichen, in der er den für den 

Anmeldungszeitraum zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. Die Anmeldung gilt als 

Abgabenerklärung. Der Beitragschuldner hat den Beitrag spätestens am Fälligkeitstag zu 

entrichten." 

Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Beitrag hat den in Abs. 2 genannten Fälligkeitstag 

(§ 9 Abs. 3 ALSAG). 
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Unstrittig ist auch, dass gegenständlich kein Aufschiebungsgrund nach § 217 Abs. 4 lit. a 

bis d BAO vorliegt.  

Die Bf. vertritt jedoch die Rechtsmeinung, sie träfe an der Säumnis kein grobes Verschulden, 

weshalb dem in der Berufung vom 19. November 2004 gemäß § 217 Abs. 7 BAO gestellten 

Antrag auf Nicht- bzw. Herabsetzung des Säumniszuschlages stattzugeben sei. 

Gemäß § 217 Abs. 7 BAO sind auf Antrag des Abgabepflichtigen Säumniszuschläge insoweit 

herabzusetzen bzw. nicht festzusetzen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden trifft, 

insbesondere insoweit bei nach Abgabenvorschriften selbst zu berechnenden Abgaben kein 

grobes Verschulden an der Unrichtigkeit der Selbstberechnung vorliegt. 

Da Berufungserledigungen grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt ihrer 

Erlassung Bedacht zu nehmen haben, ist ein im Zuge einer Berufung gegen den 

Säumniszuschlagsbescheid gestellter Antrag gemäß § 217 Abs. 7 BAO bei der Entscheidung 

über die Berufung zu berücksichtigen. 

§ 323 Abs. 8 BAO (Übergangs- und Schlussbestimmungen) normiert, dass die Änderungen 

des § 217 BAO - im Anlassfall der Abs. 7 der genannten Gesetzesstelle - in der Fassung des 

Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. 142/2000 erstmals auf Abgaben anzuwenden sind, für die der 

Abgabenanspruch nach dem 31 Dezember 2001 entstanden ist. 

Maßgeblich für den Anwendungsbereich der geänderten Norm ist somit nicht der Zeitpunkt 

der Verwirkung des Säumniszuschlages, sondern der Zeitpunkt des Entstehens des 

Abgabenanspruches hinsichtlich der Stammabgabe. Eine Nichtfestsetzung oder eine 

Herabsetzung von Säumniszuschlägen im Sinne des § 217 Abs. 7 BAO kommt daher nur bei 

jenen Abgabenansprüchen, die nach dem 31. Dezember 2001 entstanden sind, in Betracht. 

Im Beschwerdefall sind das jene in den Kalenderjahren 2002 und 2003 entstandenen, mit 

Bescheid des Zollamtes Linz vom 28. Oktober 2004 geltend gemachten Beitragsschulden. 

Es ist für die Frage der Herabsetzung bzw. Nichtfestsetzung des Säumniszuschlags zu prüfen, 

ob für die nicht fristgerechte Zahlung grobes Verschulden anzulasten ist. Grobes Verschulden 

ist mit grober Fahrlässigkeit gleichzusetzen, also mit einer Sorgfaltspflichtverletzung, die 

einem mit den rechtlichen Werten und ihn betreffenden Vorschriften verbundenen Menschen 

keinesfalls unterlaufen dürften. Man kann als Abgrenzungsaspekt zwischen grober und 

leichter Fahrlässigkeit prüfen, ob ein Fehler "nicht hätte passieren dürfen" oder aber "ob er 

passieren kann", also auch einem sorgfältigen Menschen gelegentlich unterläuft. Dabei sind 

jeweils die Umstände des Einzelfalles und die Erfahrung und Stellung der 

Wirtschaftsbeteiligten mit zu berücksichtigen. Solche Fragen sind in der Judikatur und 

Literatur an zahlreichen Fällen ausdiskutiert, z.B. wird kein grobes Verschulden angenommen, 

wenn sich ein Abgabepflichtiger für die Überweisung einer Abgabe eines in der Regel 
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verlässlichen Kreditinstituts bedient und dieses Kreditinstitut die Überweisung verspätet 

durchführt. 

Nimmt ein zur Selbstberechnung verpflichteter Eigenschuldner oder Abfuhrpflichtiger die 

Selbstberechnung vor und entrichtet er (zeitgerecht) den selbstberechneten Betrag, so ist für 

§ 217 Abs. 7 BAO ausschlaggebend, ob ihn an der Fehlberechnung (gemeint ist eine zu 

niedrige Berechnung) grobes Verschulden trifft. Das wird zum Beispiel nicht der Fall sein, 

wenn der Selbstberechnung eine vertretbare Rechtsansicht zugrunde liegt (siehe Ritz, 

Herabsetzung und Nichtfestsetzung von Säumniszuschlägen in SWK 10/2001, S. 337 ff). 

Im vorliegenden Fall hat die Bf. auf Grund der ihr im Herbst 2002 bekannt gewordenen 

Rechtsansicht der Abgabenbehörde eine Gesamtbeurteilung des Materials der 

Frühjahrskehrung gem. § 6 der Deponieverordnung (BGBl. Nr. 164/1996) im April 2003 

veranlasst und in der Folge von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß § 10 ALSAG einen 

(im Rechtsweg anfechtbaren) Antrag auf Erlassung eines Feststellungsbescheides durch die 

Bezirksverwaltungsbehörde hinsichtlich der Abfallkategorie und damit des anzuwendenden 

Beitragssatzes zu stellen. Dieses Verfahren wurde mit der Entscheidung des 

Landeshauptmanns von Oberösterreich als Berufungsbehörde vom 24. September 2003 

rechtskräftig beendet. 

Vor diesem Hintergrund kann im Verhalten der Bf. kein grobes Verschulden an der unrichtigen 

Selbstberechnung erblickt werden. Dem Antrag der Bf. folgend ist daher im 

Anwendungsbereich des § 217 Abs. 7 BAO der Säumniszuschlag nicht festzusetzen. Bei jenen 

Abgabenansprüchen, die bis zum 31. Dezember 2001 entstanden sind, kommt eine 

Nichtfestsetzung oder eine Herabsetzung von Säumniszuschlägen aufgrund des zeitlichen 

Anwendungsbereiches des § 217 Abs. 7 BAO nicht in Betracht. Insoweit war der Beschwerde 

der Erfolg zu versagen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Beilage: 1 Berechnungsblatt 

Linz, am 4. April 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


